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ANTRAG 5 

 
der NÖAAB-FCG AK Fraktion 

an die 7. AKNÖ Kammer-Vollversammlung der XVI. Funktionsperiode 

am 06. Mai 2022 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NÖAAB-FCG - AK Fraktion  
3100 St. Pölten, AK-Platz 1 

Telefon: 0043 2742 20204/21528, E-Mail: noeaab-fcg-fraktion@aknoe.at 

Erhöhung des Steuerfreibetrag-Satzes bei Taggeldern in 

Zusammenhang mit Dienstreisen 
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Antrag 2 
 
der AUGE/UG - 

Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen 
 
zur 7. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich 
am 06.05.2022  

 

Klimapolitik, ökosoziale Wende – Mitgestaltung der Arbeitnehmer:innen-

Vertretungen: 

 
Die letzte Ausschusssitzung hat klargestellt: 
mit dem von der Regierung und der internationalen Politik eingeschlagenen Kurs werden 
die lebensbedrohlichen Klima- und Umweltschäden nicht gestoppt, nicht reduziert. Die 
Klimaziele werden nicht annähernd erreicht. Die Ökosoziale Wende wird so nicht 
stattfinden. Der Schaden für unseren Lebensraum, die Menschen und die Natur, den wir 
alle schon wahrnehmen können, wird sich beschleunigen und zunehmen.  
Aktuell gibt es, in der wirtschaftlichen Landschaft genauso wie in der Politik keinen 
einflussreichen Akteur, der konsequent an der „notwendigen“ ökosozialen Wende arbeitet 
und diese, ohne Verlust an echter Lebensqualität für die Mehrheit der Menschen 
(Unselbstständige, Nicht-Millionäre) umsetzt. Und, die ärmsten der Bevölkerung leiden 
schon jetzt an diesen Zuständen. Klimawandel, Trockenheit, Wetterschäden nehmen auch 
in Österreich zu. Ebenso leiden wir alle an der Unsicherheit, der Lebensbedrohung, die von 
diesem Szenario ausgeht. 
 
Die Gewerkschaften und Arbeiterkammern, als maßgebliche Akteure in der politischen 
Landschaft, haben ihren Fokus hauptsächlich in dem Aspekt „just transition“. Ein wichtiger 
Punkt. Nur, welche Jobs sollen wir auf einem Planeten ausüben, der keine Basis für ein 
überleben mehr bietet? 
 
Die Klimaziele, die zum Erhalt unseres Lebensraumes maßgeblich sind, werden unter den 
momentanen Umständen weit verfehlt! 
 
Es gibt keinen politischen und wirtschaftlichen Akteur, der die Agenden des Klima und 
Lebensraumschutzes, die wohl ureigenstes Interesse der Arbeitnehmer:innen sind, 
umsetzt.  
 
Zwei Fragen sind zu klären: 
1) Was müsste geschehen, dass eine wirkliche ökosoziale Wende eintritt? 
2) Was wären die Möglichkeiten der Arbeitnehmer:innen und ihren Interessensvertretungen 
(AK und Gewerkschaften), hier, in ihrem eigenen Interesse, mitzugestalten und 
mitzuwirken? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dies sind neue Aspekte und Notwendigkeiten in der Eigendefinition und dem 
Rollenverständnis der Arbeitnehmer:innen-Vertretungen. Die Brisanz der Situation erfordert 
aber gerade jetzt ein Ausschöpfen und eine Neudefinition unserer Möglichkeiten.  
Es ist erforderlich, (auch, weil sonst niemand für uns macht,) dass wir aktiv mitgestalten. 
Ein Jeff Bezos, der lieber ins Weltall fliegt, und es sich leisten kann, den noch tragbaren 
Lebensbedingungen hinterherzuziehen (als plakatives Beispiel für Wirtschaft), wird es nicht 
tun. Und die Politik, die es ihm ermöglicht, kaum oder reduzierte Steuern zu zahlen, damit 
der Reichtum der wenigen steigt, tut auch nichts in unserem Interesse.  
Die Wissenschaft geht in die richtige Richtung. Es gibt ein Netzwerk der Universitäten, die 
sich mit dem Erreichen der SDG´s auseinandersetzen. Die Politik stellt sich taub. Die 
Wirtschaft hat kein Interesse.  
Um diese Möglichkeiten der Arbeitnehmer:innen-Vertretungen zu finden, sich hier, 
verantwortungsvoll, gestaltend, selbstbewusst einzubringen, braucht es zwei Schritte, die 
als Forderungen formuliert werden: 
 
1) Die AK NÖ trifft sich regelmäßig mit Mitgliedern der Wissenschaft und des Uni-
Netzwerkes zu den SDG´s um die notwendigen Schritte zu einer ökosozialen Wende 
zu erörtern und sich über die konkrete, realpolitische Umsetzung und der 
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer:innen ein Bild zu machen.  
2) Die AK NÖ trifft sich mit Politikwissenschafter:innen, um die Möglichkeiten zu 
erörtern, wie die AK und die Gewerkschaften die Mitgestaltung der ökosozialen 
Wende vorantreiben können.  
 
Wir haben hier Verantwortung! Noch können wir mitgestalten. Wenn wir es nicht tun, wird 
es niemand sonst machen. Somit hätten wir eine wichtige und reale Chance vergeben. 
 
 
  



 
 
 
 

 

 

 
Antrag 9 
 
der AUGE/UG - 

Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen 
 
zur 7. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich 
am 06.05.2022  

 

Reform der Pendlerförderung jetzt! 

Eine weitere Chance zur Reform der Pendlerpauschale wurde verpasst. Stattdessen erfährt 

sie im neuen Maßnahmenpaket zum Teuerungsausgleich eine gewaltige Aufwertung.  

Die Regierung hat eine Entlastung der Pendler*innen um insgesamt 400 Mio. Euro 

angekündigt. Dazu sollen unter anderem Pendlerpauschale und Pendlereuro erhöht 

werden. Das sei eine „zielgerichtete Maßnahme“, meint die Regierung. Die Grünen 

argumentieren, dass damit eben nicht “die Fahren mit dem Zweit-SUV gefördert werden” 

und spielen darauf an, dass es zu keiner generellen Subvention von Benzin- und 

Dieselpreise gekommen ist. Das ist auch durchaus zu begrüßen, aber die Regierung hat 

hier – nach der ökosozialen Steuerreform – wieder eine Chance verpasst, die von der 

AUGE/UG seit langem geforderte Reform der Pendlerpauschale in Angriff zu nehmen. 

Die Pendler*innenförderung muss endlich vereinfacht und ökologisiert werden! 

Dabei steht die Reform sogar im Regierungsübereinkommen. Doch von der “Ökologisierung 

und Erhöhung der Treffsicherheit” ist nichts zu sehen. Im Gegenteil: Im Maßnahmenpaket 

zum Teuerungsausgleich bekommt sie ein gewaltige Aufwertung. Das Pendlerpauschale 

wird verdoppelt, der Pendlereuro sogar vervierfacht. Dabei werden höhere Einkommen 

stärker entlastet als niedrige. Es ist absurd, aber es bedeutet, dass ein Manager für die 

gleiche Arbeitsstrecke mehr bekommt, wie seine angestellte Reinigungskraft. Dies liegt an 

Ausgestaltung der Pendlerpauschale als Freibetrag. Es braucht hier dringen eine Reform 

und eine Ökologisierung der Pendlerförderung! 

 

Klimaticket subventionieren! 

In Zeiten der sich vertiefenden Klimakrise müssen gerade im Verkehrsbereich Konzepte 

umgesetzt werden, die nicht nur zukunftsweisend sind, sondern auch sozial verträglich. 

Viele Arbeitnehmer*innen legen auf dem Weg zur Arbeitsstelle lange Wege zurück und 

nutzen dafür das Auto. Auch, weil die öffentlichen Verkehrsmittel in einigen Regionen 

schwach ausgebaut sind. Oft geht es aber auch die Änderung von Gewohnheiten. Es kann 

nicht sein, dass der Individualverkehr mit der Pendlerpauschale weiterhin massiv staatlich 

gefördert wird und damit weitere Anreize zur Zersiedelung bietet. Das Pendlerpauschale 

wird wegen der gestiegenen Benzinpreise um mehr als 50 Prozent erhöht, aber nicht nur 

bei denen, die aufs Auto angewiesen sind, wie bei der großen Pendlerpauschale.  



 

 

 

 

 

 

Auch Menschen die das kleine Pendlerpauschale bekommen – also die die Möglichkeit 

haben mit Öffis zu fahren – bekommen mehr Geld. Stattdessen hätte man das Klimaticket 

subventionieren können, um den Umstieg zu erleichtern.  

 

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ möge daher beschließen: 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung auf die Pendlerförderung 

jetzt zu reformieren und zu ökologisieren. 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung und das Land NÖ auf, den 

Ausbau von Öffentlichen Verkehr weiter voranzutreiben. 

 Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung auf das Klimaticket zu 

subventionieren, um den Umstieg auf Öffentlichen Verkehr zu erleichtern und 

die Teuerungen abzufangen. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.oegb.at/themen/arbeitsmarkt/arbeitslosigkeit/strengere-zumutbarkeitsbestimmungen-bringen-arbeitslose-keinen-j
https://www.oegb.at/themen/arbeitsmarkt/arbeitslosigkeit/zwischenparken-von-arbeitnehmerinnen-kostet-500-millionen-euro-
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ANTRAG 7 
 
 

der NÖAAB-FCG AK Fraktion 
an die 7. AKNÖ Kammer-Vollversammlung der XVI. Funktionsperiode 

am 06. Mai 2022 
 

 

 

Aktuell ist die sechste Urlaubswoche für kaum jemanden erreichbar. 

Überstunden, ständige Erreichbarkeit und steigende Arbeitsbelastung erhöhen laufend 
den Arbeitsdruck und die Arbeitnehmer*innen brauchen mehr Freizeit, um länger 
gesund und arbeitsfähig zu bleiben. 

Haben Arbeitnehmer*innen bei verschiedenen Arbeitgebern im In- oder Ausland 
gearbeitet, haben sie auch nach 25 Dienstjahren keinen Anspruch auf eine zusätzliche 
Urlaubswoche. Diese Regelung stammt allerdings aus einer Zeit, wo es üblich war, das 
gesamte Berufsleben für dasselbe Unternehmen zu arbeiten. Heutzutage entspricht 
das nicht mehr der Realität, da der Großteil der Arbeitnehmer*innen häufiger und nach 
wenigen Jahren den Job wechselt. In vielen Branchen ist es praktisch überhaupt nicht 
möglich, 25 Jahre für den selben Dienstgeber zu arbeiten. Somit hat kaum jemand die 
Chance, diese Urlaubsregelung für sich zu nutzen. 

Der ursprüngliche Gedanke, dass alle Arbeitnehmer*innen eine 6. Urlaubswoche 
erreichen sollen, ist durch die veränderte Arbeitswelt nicht mehr gegeben. Die 6. 
Urlaubswoche ist damit für die meisten unerreichbar. 

Die NÖAAB-FCG AK Fraktion stellt in der Vollversammlung der  
XVI. Funktionsperiode der Kammer für Arbeiter und Angestellte für 
Niederösterreich den Antrag, den Gesetzgeber aufzufordern, für Beschäftigte ab 
25 Arbeitsjahren bei nicht ein und demselben Dienstgeber, eine 6. Urlaubswoche 
einzuführen. 

NÖAAB-FCG - AK Fraktion 
3100 St. Pölten, AK-Platz 1 

Telefon: 0043 2742 20204/21528, E-Mail: noeaab-fcg-fraktion@aknoe.at 

6 Wochen Urlaub für alle! 

mailto:noeaab-fcg-fraktion@aknoe.at


 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Antrag 7 
 
der AUGE/UG - 

Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen 
 
zur 7. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich 
am 06.05.2022  
 

Unbürokratische Unterstützung für Armutsgefährdete 
 
Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen. Die Situation spitzt sich noch weiter zu, 
da Strom und Gas sowie Mieten und generell Dinge des täglichen Bedarfs immer teurer 
werden. Dazu melden die Sozialberatungsstellen im Bundesland immer mehr von Armut 
Betroffene. 
 
Auch die Landeshilfe für Menschen in finanzieller Notlage wird von zwei Drittel mehr 
Menschen bezogen. 
 
Die Caritas fordert dazu unbürokratisch Zuschüsse für Menschen, die weniger verdienen 
und eine Anpassung des Sozialhilfegrundsatzgesetzes auf Österreichebene oder des 
Sozialunterstützungsgesetzes, um das Leben wieder leistbar zu machen.  
 
 
Die AUGE/UG stellt daher den  

 
 
A N T R A G 
 
Die 7. Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich unterstützt die 
Forderung der Caritas an die österreichische Bundesregierung, 
 

 Das Sozialhilfegrundsatzgesetzes beziehungsweise  
das Sozialunterstützungsgesetzes entsprechend so anzupassen, dass von 
Armut betroffene Menschen jedenfalls mit finanzieller Unterstützung rechnen 
können 

 
Und an die niederösterreichische Landesregierung, 
 

 Den Zugang zu entsprechenden Zuschüssen möglichst unbürokratisch und 
niedrigschwellig zu gestalten 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
Antrag 8 
 
der AUGE/UG - 
Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen 
 
zur 7. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich 
am 06.05.2022  
 

 

Einbeziehung des Betriebsrates bei Wiedereingliederungsteilzeit 

 
Der Gesetzgeber hat mir 1.7.2018 die Rahmenbedingungen für eine 
Wiedereingliederungsteilzeit festgelegt. 
Der arbeitsrechtliche Rahmen für die Wiedereingliederungsteilzeit wird durch § 13a AVRAG 
festgelegt.  

Nach einem mindestens sechs Wochen dauernden und ununterbrochenen Krankenstand 
kann schriftlich die Herabsetzung der Normalarbeitszeit zwischen AN und AG um 
mindestens ein Viertel und höchstens der Hälfte für die Dauer von mindestens einem bis zu 
höchstens sechs Monaten vereinbart werden. Gespräche über die 
Wiedereingliederungsvereinbarung können bereits während des Krankenstandes geführt 
werden. Die Vereinbarung hat schriftlich zu erfolgen. 

Auszug aus § 13 a AVRAG:  

Für den Abschluss einer Vereinbarung nach dem ersten Satz müssen folgende 
Voraussetzungen vorliegen: 
 
1. eine Bestätigung über die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin 
für die Zeit ab Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit; 
 
 
2. Beratung des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin und des Arbeitgebers oder der 
Arbeitgeberin über die Gestaltung der Wiedereingliederungsteilzeit im Rahmen des Case 
Managements nach dem Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz (AGG), BGBl. I Nr. 111/2010; Die 
Beratung erstreckt sich auch auf den zwischen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und 
Arbeitgeber oder Arbeitgeberin zu vereinbarenden Wiedereingliederungsplan (§ 1 Abs. 2 
AGG). Die Beratung kann entfallen, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, Arbeitgeber 
oder Arbeitgeberin und der Arbeitsmediziner oder die Arbeitsmedizinerin oder das 
arbeitsmedizinische Zentrum nachweislich der Wiedereingliederungsvereinbarung und dem 
Wiedereingliederungsplan zustimmen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Der Wiedereingliederungsplan muss bei der Gestaltung der Wiedereingliederungsteilzeit 
berücksichtigt werden. Der Erstellung des Wiedereingliederungsplans soll der oder die mit 
der arbeitsmedizinischen Betreuung nach § 79 Abs. 1 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, 
BGBl. Nr. 450/1994, betraute Arbeitsmediziner oder Arbeitsmedizinerin oder das 
arbeitsmedizinische Zentrum beigezogen werden. Die Wiedereingliederungsteilzeit wird 
frühestens mit dem auf die Zustellung der Mitteilung über die Bewilligung des 
Wiedereingliederungsgeldes nach § 143d ASVG folgenden Tag wirksam. Der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin kann eine vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen 
Normalarbeitszeit schriftlich verlangen, wenn die arbeitsmedizinische Zweckmäßigkeit der 
Wiedereingliederungsteilzeit nicht mehr gegeben ist. Die Rückkehr darf frühestens drei 
Wochen nach der schriftlichen Bekanntgabe des Beendigungswunsches der 
Wiedereingliederungsteilzeit an den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin erfolgen. 
 

 

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer NÖ möge daher beschließen: 

Die Arbeiterkammer NÖ setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, den Paragraph aus § 

13 a AVRAG zu ergänzen:  

 Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über Anträge der Arbeitnehmer*innen auf 

Wiedereingliederungsteilzeit zu informieren, sobald diese einlangen und zu 

Beratungen beizuziehen, sowie auf Wunsch des/der AN die Arbeitsmediziner 

zu Beratungen beigezogen werden können. Keinesfalls geht es dabei um die 

Erörterung von Gesundheitsdaten des/der AN. 

 Eine Ablehnung des Arbeitgebers auf Wiedereingliederungsteilzeit ist dem 

Betriebsrat gegenüber zu begründen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_450_0/1994_450_0.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  











 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

 



 

 





 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

Fraktion Freiheitliche Arbeitnehmer 

Landesgruppe Niederösterreich 

Purkersdorferstraße 38, 3100 St. Pölten 

 

Antrag 9 

der Fraktion Freiheitlicher Arbeitnehmer in der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich 

an die 7. AKNÖ Kammer-Vollversammlung der XVI. Funktionsperiode 

NÖ Heizkostenzuschuss verdoppeln 

Durch die derzeitige Teuerung kommen auf einen niederösterreichischen Einfamilienhaushalt 

Mehrausgaben von 750 Euro und mehr zu. Um hier entgegenzuwirken, braucht es eine 

Verdoppelung des Heizkostenzuschusses und eine Erhöhung der Einkommensgrenze für die 

Inanspruchnahme. Anspruchsberechtigt sind derzeit nur jene Landsleute im Rahmen der 

Ausgleichszulage, also bis maximal 1.625,71 Euro. Nicht berücksichtigt in diesem Modell werden 

viele Alleinerzieher, Arbeitnehmer und Familien, die arbeiten gehen, jeden Monat ihre Steuern 

zahlen und dennoch mit der Preisexplosion zu kämpfen haben, aber keine Unterstützung erhalten. 

Der Heizkostenzuschuss muss für alle Niederösterreicher bis zu einem Haushaltseinkommen in 

der Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung stehen. Damit ist auch eine soziale Treffsicherheit vom 

Ausgleichszulagenbezieher bis hin zu Menschen mit mittlerem Einkommen gewährleistet.  

  

Die 7. Vollversammlung der XVI. Funktionsperiode der AK Niederösterreich beschließt: Die 

Arbeiterkammer Niederösterreich fordert die NÖ Landesregierung auf, der massiven 

Teuerungswelle entgegenzutreten, indem 1. der NÖ Heizkostenzuschuss auf 300 Euro 

verdoppelt wird (bereits in der aktuellen Heizperiode 2021/2022) und 2. die Obergrenze des 

Haushaltseinkommens als Voraussetzung für den Heizkostenzuschuss auf 3.000 Euro 

erhöht wird. 

 



 
 

7. Vollversammlung der XVI. FP  
der Kammer für Arbeiter und Angestellte Niederösterreich 

am 6. Mai 2022 
 

Antrag 1 
 
Verbesserung der Lehrlingsausbildung 

 

In den letzten Jahren wird ständig darüber gesprochen, dass uns Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt 
fehlen. Wir brauchen konkrete Maßnahmen, um dieses Problem zu lösen. Wie sollen wir Fachkräfte 
erhalten, wenn wir nicht einmal in der Lage sind, die Verbesserungswünsche der Lehrlinge, also der 
Fachkräfte von Morgen, zu hören und daraus Maßnahmen abzuleiten. Mit entsprechenden 
Verbesserungen im Lehrlingswesen kann für eine bessere Zukunft des Wirtschaftsstandortes 
Österreich, gesorgt werden. Jugendliche müssen das Gefühl haben, dass sie als künftige Fachkräfte 
geschätzt werden. 

Wir, als Liste Perspektive, haben folgende Punkte als dringend notwendig ausgewählt, um einen 
Schritt, in eine bessere Lehrlingsausbildung und damit in eine bessere Zukunft mit genügend 
Facharbeitern auf dem Arbeitsmarkt, zu machen. 

 

Die Vollversammlung der AK Niederösterreich fordert: 

 Verbesserte Berufsorientierungsphase, die insbesondere Eltern miteinbezieht. Die richtige 
Berufswahl wird sehr oft im direkten Umfeld der Lehrlinge entschieden. Die Familie spielt 
dabei eine sehr starke Rolle.  In der Berufsorientierung müssen die Eltern viel stärker 
miteingebunden und mitangesprochen werden. 

 

 Moderne Ausbildung mit digitalen Techniken und Softwareanwendungen in den 
Vordergrund stellen, damit Lehrlinge den Herausforderungen der Digitalisierung 
gewachsen sind. 

 

 Höheres Lehrlingseinkommen, den das hilft effizienter gegen Fachkräftemangel als jede 
noch so durchdachte Imageverbesserungskampagne für den Lehrberuf. 

 

 Die Anforderungen der Lehrabschlussprüfung mit den Lehrlingen schon im Betrieb 
besprechen, damit die Lehrabschlussprüfung immer erfolgreich verläuft. Eine gute 
Prüfungsvorbereitung ist unabdingbar, damit die Lehrlinge die Prüfung bestehen.  

 

Angenommen  Zuweisung  Ablehnung  Einstimmig  Mehrstimmig  

 
 

 
 
 

7. Vollversammlung der XVI. FP  
der Kammer für Arbeiter und Angestellte Niederösterreich 

am 6. Mai 2022 



 
 
 

7. Vollversammlung der XVI. FP  
der Kammer für Arbeiter und Angestellte Niederösterreich 

am 6. Mai 2022 
 
 

Antrag 2 
 
Gegensteuern zum Energiepreisschock und deren Folgen 

 

Der Ukrainekrieg führt zu dramatisch steigenden Energiepreisen, mit denen die gesamte 
Bevölkerung zu kämpfen hat. Stark steigende Energiepreise führen in der Wirtschaft zur fallenden 
Konsumnachfrage und zu Unsicherheiten bei den Unternehmen. Es sind Gewinn-Preis-Spiralen zu 
beobachten, die die Inflation zusätzlich verstärken werden. Wir benötigen dringend sozialpolitische 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Energiepreisschocks vor allem bei den einkommensschwächeren 
Schichten der Bevölkerung. 

 

Der Energiepreisschock bewirkt in Österreich eine unvermeidbare Umverteilung zulasten der 
österreichischen Wirtschaft. Der Energiepreisschock wird zusätzlich von der Mietpreis-Spirale 
begleitet, den die höhere, energiepreisgetriebene Inflation führt schon im April dieses Jahres zu 
einer automatischen Erhöhung der Richtwert- und Kategoriemieten. Die wirtschaftlichen Kosten 
müssen fair verteilt werden. Aus diesem Grund sind eine mutige Wirtschaftspolitik und rasches 
Handeln jetzt unabdingbar. Armutsgefährdete Haushalte müssen in großem Umfang vor den Folgen 
der extrem hohen Preise geschützt werden. Zum vorgestellten Energiepaket der Regierung sind 
weitere Maßnahmen notwendig. 

 

Die Vollversammlung der AK Niederösterreich fordert: 

 

 Aussetzen der Anpassung der Richtwert- und Kategoriemieten.  

 Abschaltverzicht durch Energieversorger und Recht auf Ratenzahlung bei Verzug. 

 Einhebung der durch den Energiepreisschock ausgelösten Übergewinne der 
Energieunternehmen durch eine zweckgebundene Steuer zur Unterstützung von 
Armutsgefährdeten Haushalten.  

 Vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas. 

 

 

 

Angenommen  Zuweisung  Ablehnung  Einstimmig  Mehrstimmig  

 

 
 

7. Vollversammlung der XVI. FP  
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Antrag 5 
 
der AUGE/UG - 

Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen 
 
zur 7. Vollversammlung der 16. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich 
am 06.05.2022  
 

Erhöhung des Frauenanteils in Betriebsräten 
 
Sandra Steiner berichtet in einem A&W Blogbeitrag (März 2022) von der 
Unterrepräsentation von Frauen in Betriebsräten. Diese ist mehreren Faktoren geschuldet, 
neben vorhandenen Machtstrukturen haben Frauen oft mehrere Rollen inne, neben 
unbezahlter Care-Arbeit oder Kinderbetreuungspflichten, spielen auch erhöhte 
Teilzeitquoten eine Rolle für die Unterrepräsentation. Insbesondere Infrastruktur, 
Rollenbilder, Arbeitsmarktangebot, Gesundheit und Lebensvorstellungen haben 
mittelbaren Einfluss auf die Zusammensetzung eines Betriebsratskollegiums, auf die 
Entscheidung für das Mandat einer innerbetrieblichen Arbeitnehmer:innenvertretung und 
auf die Betriebsratsarbeit im Konkreten. 
 
Entsprechende Strukturen führen oft auch zu Altersarmut von Frauen, von der 
insbesondere alleinlebenden Frauen in der Pension betroffen sind. 
 
Nach dem Gesetzgeber sollen Frauen in Betriebsratskörperschaften entsprechend den 
jeweiligen Belegschaftsverhältnissen von Frauen und Männern vertreten sein. Dies gelang 
bereits 1992 mit dem Gleichbehandlungspaket ins Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG). Der 
Gesetzgeber hat dazu festgehalten, dass eine starke Repräsentation von Frauen in 
Organen der betrieblichen Interessenvertretung angestrebt werden soll und der 
Benachteiligung der Frauen in der Gesellschaft, vor allem auch im Arbeitsleben, mit einer 
Reihe gesetzlicher Maßnahmen entgegengewirkt werden soll. 
 
Ganz generell sind Frauen und Männer in der Arbeitswelt noch immer nicht gleichgestellt, 
das zeigen Kennzahlen wie der Gender-Pay-Gap oder die Anzahl an Frauen in leitenden 
Positionen, die geringer ist als die Anzahl der Männer, trotz formal höherer Bildung der 
Frauen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein EU-Vergleich zeigt, dass Österreich hier leider auch zu den Schlusslichtern zählt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Gender-Pay-Gap im EU-Vergleich 2019 (Auszug aus dem AK Frauenmonitor 
2021) 
 
 
Diese Problemstellungen müssen auch von Betriebsratsseite aufgenommen, 
angesprochen und bearbeitet werden. Darum ist eine entsprechende Repräsentation von 
Frauen in Betriebsräten wichtig. Durch sie lassen sich Lebensrealitäten von Frauen und 
entsprechende Forderungen betrieblich besser abbilden und umsetzen.  
 
2020 lag der Anteil von Frauen unter den Betriebsratsvorsitzenden Österreichs bei immer 
noch bescheidenen 25 Prozent.  
 
Dies gilt auch für Betriebe mit einem hohen Frauenanteil in der Beschäftigungsstruktur, 
selbst dort sind Frauen in den Organen der betrieblichen Interessenvertretung immer 
wieder unterrepräsentiert. So setzt sich zum Beispiel in Handelsunternehmen mit einem 
hohen Teilzeitbeschäftigungsgrad der Betriebsrat oft aus den wenigen (in Vollzeit 
beschäftigten) Männern zusammen. 
 
Um der Unterrepräsentanz von Frauen entgegenzuwirken, sollten die Belegschaftsorgane 
nach dem Zahlenverhältnis der Geschlechter zusammengesetzt sein, und es ist – dem 
entsprechend – bei der Erstellung der Kandidat*innenliste auf eine angemessene 
Repräsentation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu achten (§ 55 Abs. 4a 
ArbVG).  
 
 
 



 
 
 
 
Der Gesetzgeber fordert sogar eine aliquote Beteiligung von Frauen im BR- und ZBR-
Organ! Dazu müssen auch Männer Beiträge leisten, indem etwa BR-Sitzungen und 
sonstige Besprechungen so angesetzt werden, dass alle interessierten und engagierten 
Kolleg:innen nach Möglichkeit teilnehmen können. Und indem die „Sitzungskultur“, das 
Fördern von Kandidaturen usw. entsprechend adaptiert wird. 
 
 
Die AUGE/UG stellt daher den  
 
A N T R A G 
 
Die 7. Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich fördert die Erhöhung 
des Frauenanteils in Betriebsratsgremien aktiv, indem sie u.a.: 
 

 Darüber breit informiert, dass Belegschaftsorgane nach dem 
Zahlenverhältnis der Geschlechter zusammengesetzt sein sollen, 

 

 Betriebe effektiv informiert, dass bei der Erstellung der Kandidat:innenliste 
auf eine angemessene Repräsentation der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu achten ist (§ 55 Abs. 4a ArbVG), 

 

 Evaluiert, welche niedrigschwelligen Möglichkeiten bestehen, eine höhere 
Partizipation von Frauen in Belegschaftsorganen zu fördern  

 
 

Quellen: 
AK Frauenmonitor 2021 
A&W Blogbeitrag: https://awblog.at/betriebsratsarbeit-braucht-frauen/  
A&W Blogbeitrag: https://awblog.at/mehr-frauen-in-aufsichtsraete-und-betriebsraete/ 
 

 

https://awblog.at/betriebsratsarbeit-braucht-frauen/
https://awblog.at/mehr-frauen-in-aufsichtsraete-und-betriebsraete/

